


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 2 von 3 sicherheitsrelevanten Fällen von Gefährdern und strafrechtlich auffälligen 

Ausreisepflichtigen auf.  

 

Die Mitwirkung des Ausländers bei der Identitätsklärung und die 

Möglichkeit einer Auswertung von Datenträgern zur Klärung der Identität 

sind im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt. 

 

Demnach ist ein Ausländer, der keinen Pass oder Passersatz besitzt, 

verpflichtet, an der Beschaffung eines Identitätspapieres mitzuwirken und 

alle Dokumente oder Datenträger auf Verlangen der Ausländerbehörde 

vorzulegen, die für die Feststellung und Geltendmachung einer 

Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein 

können, § 48 Abs. 3 S. 1 AufenthG. Kommt die betroffene Person dieser 

Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die zuständige Ausländerbehörde 

nach § 48 Abs. 3 S. 2 AufenthG die Durchsuchung und Auswertung von 

aufgefundenen Datenträgern anordnen.  

 

Die Auswertung von Datenträgern unterliegt dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und ist daher nur zulässig, soweit die 

Auswertung für die Feststellung der Personalien, Identität und 

Staatsangehörigkeit der betroffenen Person und für die Feststellung und 

Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat 

erforderlich ist und der Zweck der Maßnahme nicht durch mildere Mittel 

erreicht werden kann, § 48 Abs. 3a S. 1 AufenthG. 

 

Um die Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen bei der 

Identitätsklärung weiter zu unterstützen, beauftrage ich daher die ZAB 

Bielefeld für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster 

sowie die ZAB Essen für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln 

mit der Durchführung der Datenträgerauswertung zwecks Feststellung 




